
Angaben zum Produktsortiment  

 Einzelhändler  

 Sonstiges 

Hersteller, die im wesentlichen auf der 
Einzelhandelsstufe verkaufen 

 Dienstleistungsbetrieb  

 Hersteller/Abpacker  

 Erzeuger (Urproduktion)  

Betriebsart / Tätigkeit   

Meldung 
nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 

über Lebensmittelhygiene
Lebensmittelunternehmer haben nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Le- 
bensmittelhygiene der zuständigen Behörde die ihrer Kontrolle unterstehenden Betriebe zu 
melden. 
Lebensmittelunternehmen sind gemäß Artikel 3 Ziffer 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht, die 
eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammen- 
hängende Tätigkeit ausführen. Nicht zu den Lebensmitteln gehören z. B. lebende Tiere, so- 
weit sie nicht für das Inverkehrbringen zum menschlichen Verzehr hergerichtet worden sind 
und Pflanzen vor dem Ernten.  
Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten, hat die Meldung für 
jeden Betrieb gesondert zu erfolgen. 
Bei Änderung der Daten hat unverzüglich eine Änderungsmeldung zu erfolgen

Art der Meldung  Anmeldung  Änderung   Abmeldung  
Bezeichnung und Adresse der Betriebsstätte (soweit abweichend von Kontaktdaten) 
Name:
PLZ:  Ort: 
Straße:  

Kontaktdaten des Lebensmittelunternehmers 
Name:  Vorname:
PLZ:  Ort:   

Straße:  

Telefon: Fax: 

Handy:  E-Mail:  

Unterschrift 
Ich bestätige die Angaben der Meldung mit meiner Unterschrift.   

Unterschrift LebensmittelunternehmerDatum Ort



Informationspflichten nach der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
- Erhebung von Daten nach Artikel 13 DSGVO –Bereich Lebensmittel-und Fleischhygiene- 

 
Zur Information über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten bei der Lebensmittelüberwachung inkl. Fleischhygiene des Landratsamtes Straubing-Bogen, Abteilung 3 
„Öffentliche Sicherheit und Ordnung“, Sachgebiet 31 „Lebensmittel- und veterinärrechtlicher Vollzug“ beachten 
Sie bitte nachstehende Datenschutzerklärung. 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Gemäß DSGVO besteht die Verpflichtung, die Verarbeitungstätigkeiten aufzulisten, bei der persönliche Daten 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
Die Verarbeitung persönlicher Daten fällt bei der Tätigkeit der Lebensmittelüberwachung im Rahmen von 
Anträgen, Anfragen, Beschwerden, Ermittlungen, Kontrollen, Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren an.  
Im Rahmen der Tätigkeit der Lebensmittel- und der Fleischhygieneüberwachung werden die Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt, die uns mitgeteilt bzw. die von uns ermittelt werden. Dies umfasst insbesondere die 
Angaben zu Ihrer Person (Vor- und Zunamen, ggf. Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 
sowie ggf. Betriebsdaten. 
 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstraße 15 
94315 Straubing 
Telefon: 09421/973-0 

Fax: 09421/973-230 

Email: poststelle@landkreis-straubing-bogen.de 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

a.s.k. Datenschutz e.K. 
Schulstraße 16a 
91245 Simmelsdorf 
Telefon: 09155/2639970 
Fax: 09155/2833095 

E-Mail: info@ask-datenschutz.de 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden erhoben und verarbeitet, um die Tätigkeiten der Lebensmittelüberwachung gemäß Artikel 19, 21 
und 21a Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) durchzuführen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe e DSGVO). Zu den Tätigkeiten der Lebensmittelüberwachung und der Fleischhygieneüberwachung gehört 
auch die Kontrolle von Bedarfsgegenständen, Textilien, kosmetischen Mitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln und 
Tabakerzeugnissen sowie die Überwachung und Kontrolle der Schlachthygiene in den betreffenden Betrieben.  

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 

• Veterinäramt,  

• Gewerbeamt, 

• Kreiskasse, 

• Staatsanwaltschaft, 

• Polizei, 
 

• Regierung von Niederbayern, 

• Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL), 

• Bayerische Kontrollbehörde für 
Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (KBLV), 

• im Falle von Ordnungswidrigkeiten-
verfahren, Strafverfahren aber auch 
Klageverfahren an die für diese 
Verfahren zuständigen Stellen. 

 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Straubing-Bogen so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß Aktenplankennzeichen 514 des 
Aufbewahrungsfristenverzeichnisses des Bayerischen Einheitsaktenplans erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist 
beträgt 10 Jahre. 

Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 DSGVO). 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 

zu (Artikel 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Artikel 17, 18 und 21 

DSGVO). 

• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur  
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt 
wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Artikel 20 DSGVO). 

• Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
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